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Kundmachung 
Beschluss der Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2024 

 
3. Festsetzung der Hebesätze für Steuern, sonstige Abgaben, Beiträge und 

Benützungsentgelte für das Jahr 2025 bzw. ab 01.01.2025. 
 
Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I 
Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, wird durch den 
Gemeinderat der Gemeinde Obertilliach verordnet: 

 
Artikel I 

 
Die Friedhofsgebührenverordnung der Gemeinde Obertilliach, kundgemacht am 17.07.1990, 
zuletzt geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2023, wird aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 18.12.2024 geändert wie folgt: 

1. Die Grabbenützungsgebühr nach § 2 Abs. 1  lit. a bis c (neue Friedhofsanlage) 

beträgt: 

Familiengrab bei den Arkaden  Euro 397,00 

Familiengrab (2 Grabplätze)  Euro 214,00 

Reihen- und Einzelgrab  Euro 112,00 

2. Die Grabbenützungsgebühr nach § 2 Abs. 2 lit. a und b (alte Friedhofsanlage) beträgt: 

Einzelgrabstätte  Euro 112,00 

Familiengrabstätte (2 Grabplätze) Euro 214,00  
3.  Die Verlängerungsgebühren für weitere 15 Jahre nach § 3 Abs. 1 lit. a bis c (neue 

Friedhofsanlage) beträgt: 

Familiengrab bei den Arkaden  Euro 397,00 

Familiengrab (2 Grabplätze)  Euro 214,00 

Reihen- und Einzelgrab  Euro 112,00 
4.  Die Verlängerungsgebühren für weitere 15 Jahre nach § 3 Abs. 2 lit. a und b (alte 

Friedhofsanlage) beträgt: 

Einzelgrabstätte  Euro 112,00 

Familiengrabstätte (2 Grabplätze) Euro 214,00  
5. Die Graberrichtungsgebühr nach § 4 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 

Grab öffnen und schließen  Euro 652,00 

Zusätzlich bei Tieflegung      Euro  143,00 

Graböffnen für Urnenbestattung  Euro 183,00  
6. Die Benützungsgebühr nach § 5 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 

Benützung der Leichenhalle  Euro 76,00 
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7. Die Benützungsgebühr nach § 6 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 

Laufende Grabgebühr pro Grabplatz 

und Jahr   Euro 7,00 

 
 

Artikel II 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
 


